
Rückerstattungsverpflichtung  
der Gelder

PERSÖNLICHE ANGABEN DER VERSICHERTEN PERSON

Name : Vorname :

Versicherten-Nr. : 756.

Vollständige Adresse :

 

Name des jetzigen Arbeitgebers : 

Ort : Datum :

Unterschrift der versicherten Person : 

Unterschrift des Ehepartners / des eingetragenen Partners :

Verwaltungssitz der Kasse
Rue de Saint-Jean 67 – Postfach – 1211 Genf 3
T 058 715 31 11 – ciepp@fer-ge.ch – www.ciepp.ch

Agenturen Bulle Rue Condémine 56 T 026 919 87 40
 Freiburg Rue de l’Hôpital 15 T 026 350 33 79
 Neuenburg Av. du 1er-Mars 18 T 032 727 37 00
 Porrentruy Ch. de la Perche 2 T 032 465 15 80

Infolge meiner Anfrage für den Vorbezug meiner Freizügigkeitsleistung bei Ihrer Einrichtung, zwecks Aneignung von 
Wohneigentum zum persönlichen Gebrauch (Hauptwohnsitz), habe ich von meiner Rückerstattungsverpflichtung 
Kenntnis genommen. D.h. wenn das Wohneigentum verkauft oder wenn gleichwertige Rechte wirtschaftlich auf 
die besagte Wohnung abgetreten sind, so muss ich die erhaltenen Gelder entweder an eine in der Schweiz 
befindlichen Vorsorgeeinrichtung oder an eine Freizügigkeitsstiftung zurückerstatten. 

Demzufolge verpflichte ich mich den erhaltenen Vorbezugs-Betrag, im Falle seiner Veräusserung, an eine in der 
Schweiz befindliche Vorsorgeeinrichtung zu überweisen.

Ich bin darüber orientiert, dass diese Rückerstattungsverpflichtung bis zur Entstehung der Rechte auf 
Altersleistungen besteht, bis zum Eintreten eines anderen Vorsorgefalls oder bis zur Barauszahlung der 
Freizügigkeitsleistung.

ANEIGNUNG VON EIGENTUM MITTELS DER BERUFLICHEN VORSORGE
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